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A ls die Verordnung über eine Eu
ropäische Kontrolle von Unter

nehmenszusammenschlüssen im 
Dezember 1989 verabschiedet 
wurde, gab es zwar noch manche 
Kritik an ihrer Ausgestaltung, insge
samt aber schien sie ein nicht allzu 
schlechter Kompromiß zu sein. Si
cherlich: die Aufgreifschwelle ist et
was hoch, und ein zweistufiger Auf
bau konnte nicht durchgesetzt wer
den. Bei einem zweistufigen Aufbau 
nach deutschem Vorbild gäbe es ein
mal eine Behörde, die darüber zu be
finden hat, ob ein Zusammenschluß
vorhaben zu einer marktbeherr
schenden Stellung führt oder eine 
etwa vorhandene verstärkt. Dies ist 
in Deutschland das Bundeskartell
amt. Eine zweite Instanz -  in 
Deutschland ist dies der Bundeswirt- 
schaftsminister-könnte aus überge
ordneten Interessen eine Fusion 
trotz negativen Votums des Kartell
amts genehmigen.

Die EWG-Verordnung ist freilich 
strenger als das deutsche Recht. Sie 
ist ausschließlich am Wettbewerb 
orientiert, eine Ausnahmegenehmi
gung ist hier nicht vorgesehen. Zu
sammenschlüsse, die eine beherr
schende Stellung begründen oder 
verstärken, müssen zwingend verbo
ten werden. Insofern gibt es hier 
auch keinen Raum für eine zweite 
Entscheidungsstufe.

Ob dies ein durchführbarer Ansatz 
ist oder nicht, mußte die Entschei
dungspraxis der Kommission zei
gen, die mit dem Inkrafttreten der 
Verordnung im September letzten 
Jahres begann. Schon beim ersten 
nicht völlig unbedenklichen Fall, der 
in der Kommission zur Entscheidung 
anstand, wurden die Schwächen der 
Verordnung deutlich. Ein der Fiat- 
Gruppe angehörender Batterieher
steller wollte ein französisches Un
ternehmen der gleichen Branche 
übernehmen. Da die Fiat-Gruppe 
schon zuvor ein bedeutender Anbie
ter auf dem Markt für Bleibatterien in 
Frankreich war, mußte dieses Vorha-

Michael Krakowski

Wettbewerbs-
versus

Industriepolitik

ben zu einem sehr hohen Marktanteil 
dieser Gruppe von etwa 60% auf 
dem sachlich relevanten Markt in 
Frankreich führen.

Nun war dieses Vorhaben Teil ei
ner sogenannten strategischen Al
lianz zwischen Fiat und der französi
schen GGE-Gruppe, der Mutterge
sellschaft des zu erwerbenden Bat
terieherstellers. Solche strategi
schen Allianzen sind zur Zeit en vo- 
gue und werden von europäischen 
Unternehmen vorwiegend mit ameri
kanischen oder japanischen Anbie
tern eingegangen. Als rein europäi
sche Allianz war das hier betrachtete 
Zusammenschlußvorhaben von Tei
len der Kommission mit Wohlwollen 
gesehen worden. Dahinter steckt die 
alte industriepolitische Überlegung, 
nur große Unternehmen oder Grup
pen könnten im internationalen Wett
bewerb bestehen. So kam es in der 
Kommission zu unterschiedlichen 
Einschätzungen.

Der für den Wettbewerb zustän 
dige Kommissar wollte den Zusam 
menschluß untersagen, der für Indu 
striepolitik zuständige Kommissa 
und andere wollten ihn genehmigen

Ihr Verhalten kann wohl so interpre
tiert werden, daß sie an ein „überge
ordnetes Interesse“ der Gemein
schaft dachten. Platz für solch eine 
Interessenabwägung läßt die Verord
nung zur Zusammenschlußkontrolle 
aber nicht; daher mußte sich der 
Konflikt auf eine andere Ebene verla
gern. Hier bietet es sich bei Verfah
ren über Fusionsvorhaben immer an, 
die Richtigkeit der Marktabgrenzung 
in Zweifel zu ziehen. Die vorhandene 
Kontroverse zwischen Wettbewerbs
und Industriepolitik wurde dement
sprechend in eine technische Kon
troverse über die Marktabgrenzung 
verwandelt; während auf der einen 
Seite der französische Markt als der 
räumlich relevante angesehen 
wurde, stellte die andere Seite auf 
den europäischen Markt ab, auf dem 
die Anteile der betrachteten Herstel
ler deutlich geringer sind. Schließ
lich wurde ein Kompromiß gefunden: 
Der Zusammenschluß wurde geneh
migt, Fiat verkaufte aber eine andere 
Beteiligung an einem Batterieher
steller.

Die Behandlung dieses Zusam
menschlußvorhabens durch die 
Kommission zeigt, daß der Konflikt 
zwischen Wettbewerbs- und Indu
striepolitik auch durch eine strikt am 
Wettbewerb orientierte Verordnung 
zur Fusionskontrolle nicht entschie
den wurde. Vielmehr verlagert sich 
der Disput auf scheinbar technische 
Argumente. Und innerhalb der Kom
mission hat der für Wettbewerb zu
ständige Kommissar nur eine von 
siebzehn Stimmen. Die alte Forde
rung nach einem zweistufigen Ent
scheidungsverfahren auch auf euro
päischer Ebene behält ihre Berechti
gung. Würde die wettbewerbliche 
Beurteilung etwa ausschließlich der 
zuständigen Generaldirektion oblie
gen, die Kommission aber in Aus
nahmefällen aufgrund übergeordne
ter Interessen eine abweichende 
Entscheidung treffen dürfen, dann 
lägen die Argumente wenigstens of
fen auf dem Tisch, und die Anhänger 
einer Industriepolitik müßten diese in 
der Öffentlichkeit auch rechtfertigen.

272 WIRTSCHAFTSDIENST 199 W l


